
schlussrechtsmittel (§ 524 Abs. 2 S. 2 ZPO) eingegangen ist.
Denn auch ein unselbständiges Anschlussrechtsmittel kann
grundsätzlich schon innerhalb der Rechtsmittelfrist erhoben
werden. Auch insoweit ist – wie bei der Bemessung des
Umfangs eines eingelegten Rechtsmittels – entscheidend
auf den Rechtsmittelantrag und dessen Begründung abzu-
stellen. Nur wenn danach ein selbständiges Rechtsmittel
vorliegt, muss über dessen Streitgegenstand unabhängig von
dem gegnerischen Rechtsmittel entschieden werden, wenn
nicht auch insoweit eine Erledigung oder Rücknahme erklärt
wird. Ob dies allerdings der Fall ist, muss eine Auslegung
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben ergeben,
zumal im Zweifel ein prozessual zulässiges Prozessverhalten
zu unterstellen ist (Senatsbeschl. vom 21.12.2005 – XII ZB
33/05 – FamRZ 2006, 400, 401; BGH, Beschl. v. 6.7.2000 –
VII ZB 29/99 – NJW 2000, 2315). Weil die Frist für die
Begründung einer selbständigen Berufung nach § 520 Abs. 2
ZPO bei Eingang der Berufungsbegründung schon abgelau-
fen war, ist das Rechtsmittel des Klägers deswegen ins-
gesamt als unselbständige Anschlussberufung auszulegen,
wie es der Kläger auf Hinweis des Gerichts später auch
ausdrücklich erklärt hat.
Ist das Rechtsmittel des Klägers danach als unselbständige
Anschlussberufung zu qualifizieren, kommt es nicht mehr
darauf an, wann es eingelegt wurde. Kosten entstehen für die
unselbständige Anschlussberufung ohnehin nur im Rahmen
der gegnerischen Berufung; die Anschlussberufung führt
dann allenfalls zu einer Erhöhung des Streitwerts. Mit einer
unselbständigen Anschlussberufung und den durch deren
Wert erhöhten Kosten des Berufungsverfahrens muss der
Berufungskläger aber auch sonst rechnen. Die durch eine
unselbständige Anschlussberufung ausgelösten höheren
Kosten müsste er jedenfalls bei Erfolg der Anschlussberu-
fung tragen, ohne dass es darauf ankommt, ob eine selb-
ständige Berufung verspätet begründet wurde. Weil es somit
auch im Falle einer gerichtlichen Entscheidung allein auf die
Erfolgsaussicht der Berufung und der unselbständigen An-
schlussberufung ankäme, erscheint es sachgerecht, dem Be-
rufungskläger nach Rücknahme seines Rechtsmittels auch
die Kosten der Anschlussberufung aufzuerlegen. Denn er
nimmt dem Gericht durch die in seinem Belieben stehende
Rücknahme jede Möglichkeit, über die Erfolgsaussicht der
Anschlussberufung zu entscheiden, zumal sie nicht frei von
der gegnerischen Berufung weiterverfolgt werden kann
(§ 524 Abs. 4 ZPO). Durch die Rücknahme der Berufung
unterliegt somit nur der Berufungsführer, während dies zur
Erfolgsaussicht der unselbständigen Anschlussberufung
nichts aussagt. Unter Umständen wird der Berufungskläger
sein Rechtsmittel gerade deswegen zurücknehmen, weil er
einer Erfolg versprechenden unselbständigen Anschluss-
berufung damit die Grundlage entziehen kann.
c) Die Kostenentscheidung des OLG ist demnach, soweit sie
angefochten ist, aufzuheben (§ 577 Abs. 4 S. 1 Hs. 1 ZPO). Da
die Sache zur Endentscheidung reif ist, kann der Senat selbst

entscheiden (§ 577 Abs. 5 S. 1 ZPO) und der Beklagten die im
Berufungsverfahren angefallenen Kosten insgesamt auferle-
gen.

Kindergeld trotz Vollerwerbst�tigkeit des
Kindes

§§ 32 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 a – c, 62 Abs. 1, 63 Abs. 1 S. 2
EStG

Geht das Kind in dem Zeitraum, in dem es die gesetzli-
chen Voraussetzungen eines Ber�cksichtigungstat-
bestandes i.S.d. § 32 Abs. 4 S. 1 Nr. 2a – c EStG erf�llt,
einer Erwerbst�tigkeit nach und �bersteigen seine ge-
samten Eink�nfte und Bez�ge den (anteiligen) Jahres-
grenzbetrag nicht, besteht ein Anspruch auf Kindergeld
unabh�ngig davon, ob es sich bei der Erwerbst�tigkeit
um eine Vollzeiterwerbst�tigkeit handelt (�nderung der
Rechtsprechung).

BFH, Urt. v. 16.11.2006 – III R 15/06 (FG Berlin)

Anm. der Redaktion: Die Entscheidung ist abgedruckt in
FamRZ 2007, 468.

Verwirkung des Anspruchs auf
Trennungsunterhalt

§§ 1361, 242 BGB

Der Anspruch auf Trennungsunterhalt kann auch f�r im
letzten Jahr vor Klageerhebung f�llig gewordene Anspr�-
che verwirkt sein, wenn der Unterhaltsschuldner nach
den konkreten Umst�nden des Einzelfalls auf Grund des
Verhaltens der Berechtigten nicht mehr mit seiner Inan-
spruchnahme rechnen musste.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Celle, Urt. v. 29.11.2006 – 15 UF 147/06 (AG Lehrte)

Aus den Gründen: I. Die Parteien sind seit dem 19.1.2005
rechtskräftig geschiedene Eheleute. Die Klägerin hat Tren-
nungsunterhalt von insgesamt 11.523,67 EUR für die Zeit
vom 1.6.2002 bis zum 18.1.2005 eingeklagt. Das AG hat
Verwirkung des Anspruchs angenommen und die Klage abge-
wiesen. Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochte-
nen Urteil wird gem. § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO Bezug
genommen.
Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin den geltend gemach-
ten Anspruch weiter.
II. Die Berufung ist unbegründet.
Unter den vorliegenden Umständen steht der Geltendma-
chung von Trennungsunterhalt (§ 1361 Abs. 1 S. 1 BGB)
durch die Klägerin nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) der
Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegen, weil der
Beklagte zum Zeitpunkt der – durch Zustellung der Kla-
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